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Stadt Halle (Saale) 13. März 2025 
Geschäftsbereich Kultur und Sport   

 
 
 
 
Sitzung des Stadtrats am 26.03.2025 
Anfrage der Fraktion Volt/Mitbürger zu städtischen Garagenstandorten 
Vorlagen Nummer: VIII/2025/00954 
TOP: 14.14 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Wie groß ist die Gesamtfläche der oben genannten 180 städtischen 

Garagenstandorte? 
 

Von den ehemals 180 Standorten sind derzeit nach Umnutzung, Abbruch und Verkauf 
169 Standorte verblieben (Abgänge siehe Anlage gelbe Markierungen), deren 
Gesamtnutzfläche 52,1 Hektar beträgt. 

 
2. Wie viele Garagen auf städtischen Grundstücken befinden sich weiterhin in 

Privateigentum? Wie viele Garagen befinden sich mittlerweile in städtischem 
Eigentum? Bitte der Antwort eine Übersicht über städtische Garagengrundstücke 
analog dem in der Fußnote 1 verlinkten Dokument beifügen. 

 
In Privateigentum befinden sich noch 9.678 Garagen, davon liegen 8.836 innerhalb von 
Garagengemeinschaften und Vereinen und für 842 Garagen bestehen Einzelverträge. Im 
städtischen Eigentum befinden sich 685 Garagen. Weitere Angaben sind der 
tabellarischen Auflistung der beigefügten Anlage zu entnehmen. 

 
3. Wie hoch waren die Erträge aus Pachtverträgen für Privatgaragen auf städtischem 

Grund im Jahr 2024 und in welchem Produkt werden diese verbucht? 
 

Mit Privatgaragen wurden 2024 743.000,00 € als Mieteinnahme erzielt. Diese wird auf 
dem PSP-Element 1.1117103 verbucht. 

 
4. Wie hoch waren die Erträge aus Mietverträgen für städtische Garagen im Jahr 2024 

und in welchem Produkt werden diese verbucht? 
 

2024 wurden für die städtischen Garagen 221.122,91 € zuzüglich 42.013,35 € 
Umsatzsteuer als Mieteinnahme erzielt. Diese wird auf dem PSP-Element 1.1117103 
verbucht. 
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5. Wie hoch war die durchschnittliche Leerstandquote im Jahr 2019? Wie hoch war sie 

im Jahr 2024? 
 

Über die Leerstandquote für Garageninteressengemeinschaften und Vereine nach 
Schuldrechtsanpassungsgesetz kann keine Auskunft erteilt werden, weil die Belegung 
den Nutzern dort eigenständig obliegt. Im Jahr 2019 befanden sich nur ca. 480 Garagen 
in städtischem Besitz.  
 
Eine Leerstandquote lässt sich für 2019 nicht mehr ermitteln, da über das in der 
Verwaltung verwendete SAP-Programm rückwirkend keine Daten für Leerstände abrufbar 
sind. Die Leerstandquote der im Eigentum der Stadt Halle (Saale) befindlichen Garagen 
betrug im Jahr 2024 ca. 8 %. 
 

6.  Gibt es seitens der Stadtverwaltung Überlegungen, Nutzungsverträge, die auf Basis 
des Schuldrechtsanpassungsgesetzes weiterlaufen, zu kündigen und den 
Nutzenden stattdessen Mietverträge anzubieten, für den Fall, dass sich bereits die 
weit überwiegende Mehrzahl der Garagen eines Standorts in städtischem Eigentum 
befindet?  
 
Ja, die Stadtverwaltung prüft, auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz basierende 
Verträge geordnet in BGB-Verträge zu überführen. Die Stadtverwaltung wird hierzu 
gesondert informieren. 

 
7. Wurden seitens der Stadt Halle (Saale) in der Vergangenheit Kündigungen von 

Garagenstellplatzverträgen vor dem Hintergrund ausgesprochen, dass diese 
Flächen für konkrete Bauvorhaben benötigt wurden? Wenn ja, um welche 
Bauvorhaben handelte es sich dabei? 

 
Die Stadt Halle (Saale) hat in der Vergangenheit Kündigungen vor der Veräußerung der 
Grundstücke an Investoren ausgesprochen bzw. Garagenanlagen an Investoren 
veräußert, die im Zuge einer Neubaumaßnahme vom Kündigungsrecht gemäß 
Schuldrechtsanpassungsgesetz Gebrauch machten. Alle Kündigungen erfolgten nach 
Abstimmung mit den betroffenen Garagennutzern. Folgende Garagenanlagen wurden für 
Neubauinvestitionen vor bzw. nach Nutzungskündigung veräußert: 
 
- 2004, Garagenanlage Liebigstraße/Berliner Straße für Neubau Berliner Brücke,  
  Kündigung durch Stadt Halle (Saale) 
- 2008, Böllberger Weg für Neubau Sportkomplex, Kündigung durch Stadt Halle (Saale) 
- 2010, Mötzlicher Straße (heute 15a) für Neuerrichtung Lebensmitteldiscounter, 

Kündigung durch Investor 
- 2016 Dölauer Straße, Neubau Mehrfamilienhäuser, Kündigung durch Investor 
- 2016 Lettiner Straße 25a und 25b, individueller Wohnungsbau, Kündigung durch 

Investor 
- 2020, Trothaer Straße für Neubau von Wohnanlage Trothaer Straße 80 - 81, Kündigung 

Stadt Halle (Saale) 
- 2022, Mötzlicher Straße/Trothaer Straße, Neubau Wohn- und Geschäftshaus Trothaer 

Straße 75, Kündigung durch Investor 
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8. Gab es in der Vergangenheit Anfragen von Garagengemeinschaften bzw. -vereinen 

bezüglich des Erwerbs von Grundstücken und/oder der Installation von PV-Anlagen 
auf Garagendächern? Wenn ja, wie ist die Verwaltung jeweils mit diesen Anfragen 
umgegangen? 

 
Ja, im Jahr 2009 erfolgte der Verkauf der Garagenanlage Dieselstraße unter der 
Prämisse der Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Garagen. Im Jahr 
2019 wurden Kaufanträge der Vorstände der Garagenanlagen Lilienstraße und 
Pleißestraße für den Bau von Photovoltaikanlagen abgelehnt, weil eine Verfestigung der 
Garagennutzung an diesen Standorten im Widerspruch zum Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2025 steht. Das ISEK 2025 sieht für diese Bereiche die 
Verzahnung mit dem Wissenschafts- und Technologiestandort Weinberg Campus und die 
Entwicklung kleinteiligerer Baustrukturen im Kontaktbereich zu Nietleben und Heide-Süd 
vor. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Judith Marquardt 
Beigeordnete für Kultur und Sport  
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Anlage städtische Garagengrundstücke Vergleich Stand 2019 / 2024 
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